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1 Fahrzeugimport - Allgemein 

1.1 Was ist der Zweck des Portals Fahrzeugimport? 
 
Sofern Sie ein Fahrzeug erworben haben oder mit Ihrem Fahrzeug in die Schweiz umziehen, müssen Sie dem ASTRA via Fahrzeugimport den Import des Fahrzeuges, 

welches dem CO2-Vollzug unterliegt melden, sofern Sie eine Zulassung erlangen möchten. 

Grundsätzlich gilt: alle Neuwagen der EU-Kategorien M1 (Personenwagen PW) und N1 (leichte Nutzfahrzeuge LNF), die im Strassenverkehr zugelassen werden, 
unterstehen den CO2-Emissionsvorschriften für Neuwagen (Art. 17a-c CO2-VO). 

Als Neuwagen im Sinne der CO2-Gesetzgebung gelten Fahrzeuge, die erstmals in der Schweiz zum Verkehr zugelassen werden oder Fahrzeuge, die zum Verzol-
lungszeitpunkt, vor weniger als 12 Monaten im Ausland erstmals zum Verkehr zugelassen wurden, resp. vor mehr als sechs Monaten und vor höchstens 12 Monaten 
vor der Zollanmeldung in der Schweiz zum Verkehr im Ausland zugelassen worden sind und zum Zeitpunkt der Zollanmeldung oder zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Zulassung zum Verkehr (wenn diese zum Zeitpunkt der Zollanmeldung nicht erfasst ist) eine Fahrleistung von 5'000 km oder mehr aufweisen (Art. 17d CO2-VO). 
Weitere Informationen unter: SR 641.711 - Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) (admin.ch). 
 

1.2 Welche Fahrzeuge darf ich bereits via Fahrzeugimport melden? 
 

Im Moment können Sie ausschliesslich Fahrzeuge der EU-Kategorien M1 (Personenwagen PW) und N1 (leichte Nutzfahrzeuge LNF) via dem Portal Fahrzeugimport 

melden. Als LNF gelten Fahrzeuge der Klasse N1 (Zur Güterbeförderung ausgelegte und gebaute Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen) 

und die Fahrzeugarten Lieferwagen oder Sattelschlepper mit einem Gesamtgewicht von höchstens 3.5 Tonnen. (Weitere Information unter: Lieferwagen und leichte 

Sattelschlepper (admin.ch)).  

Alle weiteren Fahrzeuge müssen Sie direkt beim Strassenverkehrsamt anmelden. Das Anmelden wird auch Einlösen oder Immatrikulation genannt. 

Ihre zuständige kantonale Zulassungsbehörde finden Sie unter: https://asa.ch/strassenverkehrsaemter/adressen/. 

 
 Personenwagen 

        

Lieferwagen und leichte Sattelschlepper 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/856/de
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/mobilitaet/co2-emissionsvorschriften-fuer-neue-personen-und-lieferwagen/lieferwagen-und-leichte-sattelschlepper.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/mobilitaet/co2-emissionsvorschriften-fuer-neue-personen-und-lieferwagen/lieferwagen-und-leichte-sattelschlepper.html
https://asa.ch/strassenverkehrsaemter/adressen/
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2 Landingpage / Fahrzeugimport Übersicht 

2.1 Aufbau der Landingpage - Generelle Informationen 
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Abb. Fahrzeugimport - Ansicht der Landingpage vor dem Login 

• Die Landingpage gibt eine kurze Auskunft welchen Zweck das Portal Fahrzeugimport verfolgt 

• Hierbei werden 5 wesentliche Themen vorab erläutert: 

o Ein im Ausland erworbenes Fahrzeug oder Umzug mit eigenem Fahrzeug in die Schweiz 

o Prozedere eines Fahrzeugimports 

o Support rund um das Thema Fahrzeugimport 

o Weitere Infos zum neuen Zulassungsregime Fahrzeuge 

o Info bzgl. Dienstleister für Fahrzeugimporte 

• Eine Kurzanleitung zu Registrierung via CH-LOGIN steht als Link zur Verfügung (Infopanel) 

• Ein Disclaimer informiert die Nutzer, dass sie mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Links die Anwendungsbedingungen und rechtlichen Informationen 

im Zusammenhang mit der Website (und den darin enthaltenen Elementen) verstanden haben und diese anerkennen 

 

 

2.2 Wie richte ich mein CH-Login ein? 
 
Nachfolgend finden sie einen Schritt für Schritt Anleitung für das CH-Login (DE, FR, IT, EN): CH-LOGIN - Registrierung — eIAM-Hilfeseiten 

 

 
Abb. Login Button 
 
Nach dem Sie Ihr CH-Login erfolgreich eingerichtet haben können Sie auf das Login-Icon klicken (im Portal oben rechts), um sich mit dem CH-Login anzumelden. 

 

 

 

https://help.eiam.swiss/?c=h!chregister
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2.3 Wo finde ich meine Fahrzeugimportmeldungen? 
 

 
Abb. Importmeldungen - Ansicht nach erfolgreichem Login ohne Einträge 
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Abb. Importmeldungen - Ansicht nach erfolgreichem Login mit Einträgen 
 

• Nach dem Sie sich via CH-Login (siehe Anleitung) erfolgreich eingeloggt haben, werden Sie direkt zu den Importmeldungen (Übersichtsseite) weitergeleitet. 

• Die Importmeldung (Übersichtseite) listet von Beginn an alle bisherigen Anträge auf, sofern Sie bereits Fahrzeugimporte gemeldet haben. 

• Die spezifische Suche nach Fahrzeugimportmeldungen kann mittels den Suchfeldern VIN und Stammnummer, Meldungs-ID und/oder Verzollungsdatum 
eingegrenzt werden. 
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3 Fahrzeugimport melden - Allgemein 

 
Abb. Button Fahrzeugimport melden 
 

• Per Klick auf Fahrzeugimport melden können Sie den Import eines Fahrzeuges (Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge) welches dem CO2-Vollzug 

unterliegt melden, sofern Sie eine Zulassung erlangen möchten. 
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3.1 Fahrzeugimport - Gesamtübersicht des Formulars 

 
Abb. Gesamtansicht des Formulars - VIN ohne eCoC Dokumente (EU genehmigtes Fahrzeug) 
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Abb. Inaktiver Speichern Button 

 
Abb. Aktiver Speichern Button 
 

• Sofern Sie alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt haben (ausgenommen der Abschnitt Fahrzeugdaten), wird der Button Importmeldung absenden aktiv und 

Sie können via Klick auf Importmeldung absenden die Importmeldung absenden. 

 

 

 
Abb. Inaktiver Button Importmeldung absenden 
 

 
Abb. Aktiver Button Importmeldung absenden 
 

• Sofern Sie alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt haben, wird der Button Importmeldung absenden aktiv und Sie können via Klick auf Importmeldung absen-
den die Importmeldung absenden. 
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3.2 Fahrzeugimport - Kontaktinformationen 

 
 

• Im Abschnitt Kontaktinformationen können Sie Ihre persönlichen Daten erfassen. 

• Hinterlegen Sie Ihre Haupt-E-Mailadresse, welche Sie langfristig nutzen wollen, sodass die Sachbearbeiter bei Rückfragen erreichen können. 

 

Anmerkung für juristische Personen: 

• BUR-Nummer: Die Betriebs- und Unternehmensregisternummer (BUR) des Bundes ist eine 8 oder 9-stellige Nummer, die vom Bundesamt für Statistik 
zugeteilt wird. Sollten Sie noch keine BUR-Nummer haben, so können Sie diese unter infobur@bfs.admin.ch anfordern. 

• UID: Unternehmens-Identifikationsnummer. 

 

mailto:infobur@bfs.admin.ch
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3.3 Fahrzeugimport - eCoC Prüfung 

 
 
 
 

3.3.1 eCoC Prüfung und weitere Angaben 

 
Abb. Keine eCoC Dokumente gefunden  
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Abb. eCoC Dokumente wurden gefunden 
 

 
Abb. Weitere Angaben nach der eCoC Prüfung 
 
 

• Im Abschnitt eCoC Prüfung können Sie nun die VIN eingeben und prüfen, ob eCoC Dokumente gefunden werden können. 

• Sofern eCoC Dokumente gefunden wurden und der Fertigstellungsgrad des Fahrzeugs vollständig/vervollständigt ist, müssen Sie den Abschnitt Fahr-
zeugdaten nicht ausfüllen und dieser wird entsprechend auch nicht eingeblendet. 

• Sofern keine eCoC Dokumente gefunden wurden, müssen Sie zusätzlich den Abschnitt Fahrzeugdaten ausfüllen und anschliessend soweit vorhanden 

weitere Nachweise wie den Papier CoC hochladen. 

• Das Feld EU-Typengenehmigung ist ein Dropdownfeld (Ja/Nein). Hier können Sie angeben, ob Ihr Fahrzeug EU oder CH typengenehmigt ist (CH typen-

genehmigt, wenn ein Schweizer Fahrzeug exportiert und dann wieder importiert wird) 

• Das Feld Papier CoC vorhanden ist ein Dropdownfeld (Ja/Nein). Hier können Sie angeben, ob Sie ein Papier CoC besitzen. 

 

 

 



Fahrzeugimport - Benutzerhandbuch V1.0 14/23 
 

• Das Feld Fertigstellungsgrad ist ein Dropdownfeld (Vollständig/Vervollständigt/Unvollständig).  

o Vollständig: Das Fahrzeug benötigt zur Erfüllung der technischen Anforderungen und zur Erzielung der angenommenen Gebrauchseigenschaften 

keine Vervollständigung (keine Aufbauetappen). 

o Vervollständigt: Das Fahrzeug ist zur Erfüllung der technischen Anforderungen und zur Erzielung der angenommenen Gebrauchseigenschaften 

infolge mindestens einer Etappe der Vervollständigung entstanden. 

o Unvollständig: Das Fahrzeug muss zur Erfüllung der technischen Anforderungen und zur Erzielung der angenommenen Gebrauchseigenschaften 

mindestens eine Etappe der Vervollständigung durchlaufen. Ohne weitere Aufbauetappen kann ein solches Fahrzeug nicht zugelassen werden.  

 

 

3.3.2 Was sind CoC-Dokumente? 
Die EG-Übereinstimmungsbescheinigung - auch Certificate of Conformity (COC) genannt - ist ein Dokument, welches bescheinigt, dass das ausgewiesene Fahr-

zeug (Chassis Nummer) eine europäische Typenprüfung bestanden hat und somit sämtliche europäischen Vorschriften erfüllt und für den Betrieb innerhalb der EU 

geeignet ist. Andere Bezeichnungen sind auch: Konformitätszertifikat, Übereinstimmungsbescheinigung. In den CoC-Papieren fürs Auto sind alle Daten aufgelistet, 

die für die Zulassung notwendig sind.  

 

Die EG-Übereinstimmungsbescheinigung muss für Personenwagen die in der Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG definierten Mindestangaben enthalten und ist 

nur gültig, wenn sie vom Fahrzeughersteller ausgestellt und unterschrieben ist. Die jeweilige Richtlinie ist bei den Musterbeispielen gelb markiert. 

Nachfolgend sehen Sie Musterbeispiele für ein CoC Dokument. 
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CoC Dokument eines Fahrzeugs der Marke Audi:
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Quelle: M67-02 Was ist ein COC (ag.ch) 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/stva/fahrzeugpruefung/m67-02-was-ist-ein-coc.pdf
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CoC Dokument eines Fahrzeugs der Marke BMW: 

  
Quelle: coc-personenwagen.pdf (baselland.ch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/motorfahrzeugprufstation/import/downloads-1/coc-personenwagen.pdf/@@download/file/coc-personenwagen.pdf
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CoC Dokument eines Fahrzeugs der Marke Ferrari: 

 
Quelle: coc-personenwagen.pdf (baselland.ch) 
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/motorfahrzeugprufstation/import/downloads-1/coc-personenwagen.pdf/@@download/file/coc-personenwagen.pdf
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3.3.3 Dateien hochladen 

 
Abb. Initiale Ansicht Upload Feld 

 
Abb. Ansicht Upload Feld - Dateien bereits hochgeladen 
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• Sie haben anschliessend noch die Möglichkeit per Drag & Drop oder per Klick auf das Uploadfeld bzw. auf das Wolken- Icon Ihre Dateien hochzuladen. 

• Zulässige Dateiformate sind: .pdf, .png, .jpg, .jpeg 

• Je hochgeladene Datei darf die maximal zulässige Grösse von 10 MB nicht überschritten werden. 

• Bereits hochgeladene Dateien können Sie herunterladen oder löschen. 

• Bereits hochgeladene Dateien werden nicht mehrfach hochgeladen, sondern werden mit der aktuellsten Version überschrieben. 

• Via Items per Page können Sie festlegen, wie viele Dateien Sie pro Seite darstellen wollen (3-15 Dateien pro Seite möglich). Standardgemäss werden 3 

Dateien pro Seite angezeigt.  

 

3.4 Fahrzeugimport - Fahrzeugdaten 

 
Zum Ausfüllen des Abschnitts Fahrzeugdaten können Sie Ihr Fahrzeugausweis und das Papier CoC (siehe auch Bsp. im Kap. 3.2.2 Was sind CoC-Dokumente?) 

bzw. weitere Prüfnachweise zur Hilfe nehmen. 
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3.5 Fahrzeugimport - Angaben zur Importmeldung 

 
• Im letzten Abschnitt Angaben zur Importmeldung können Sie die Stammnummer samt Zollquittungsnummer und Verzollungsdatum angeben. 

• Stammnummer: Ohne die Stammnummer können Sie in der Schweiz kein Fahrzeug beim Strassenverkehrsamt zulassen. Genauso ist der Abschluss einer 

Autoversicherung ohne die Angabe der Stammnummer nicht möglich. Das Formular, das dann vom Schweizer Zoll genehmigt und ausgefüllt wird, trägt den 

Namen „Prüfbericht 13.20 A“. Dieser ist auch für den Import eines Fahrzeugs in die Schweiz notwendig. Die Stammnummer finden Sie im Prüfbericht 13.20 

A in der mittigen Rubrik unter dem Punkt 18. 

• Die Angaben zu Zollquittungsnummer und Verzollungsdatum sind im Fall der Stammnummer beginnend mit 7 *** oder 9*** obsolet. 

• Gebrauchtcode: 

o Leer: Neufahrzeug gemäss Art. 30, Abs. 2 VTS SR 741.41 - Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge 

(VTS) (admin.ch) 

o A: Im Ausland erstmalig in Verkehr gesetzt. 

o G: Gebrauchtwagen & Erstinverkehrssetzung im Ausland nicht belegt. 
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3.6 Fahrzeugimport - Weiteres Vorgehen  

3.6.1 Ablauf CO2-Vollzug 
• Nach dem Sie Ihren Fahrzeugimport gemeldet haben, wird geprüft, ob Ihr Fahrzeug vom CO2 Vollzug ausgeschlossen ist. 

• Wenn folgende Kriterien zutreffen, ist Ihr Fahrzeug vom CO2-Vollzug ausgeschlossen: 
o Wohnmobile, Beschussgeschützte Fahrzeuge, Krankenwagen, Leichenwagen und Rollstuhlgerechte Fahrzeuge. 

o Der Zeitraum 1. Inverkehrsetzung und Zollanmeldung ist grösser als 6 Monate und die Fahrleistung ist grösser als 5000 km. 

o Der Zeitraum 1. Inverkehrsetzung und Zollanmeldung ist grösser als 12 Monate. 

 

• Wenn Ihr Fahrzeugimport dem CO2-Vollzug unterliegt, steht im Status CO2-Vollzug offen und Sie erhalten folgenden Hinweis im Portal Fahrzeugimport im 

Abschnitt Importmeldung bei der Auswahl Ihrer Importmeldung angezeigt: 

 

 
Abb. Hinweis - Fahrzeugimport im Status CO2-Vollzug offen 
 

• Die CO2 Abgabe auf jedes Fahrzeug (PW, LNF) wird für Kleinimporteure ab dem Kalenderjahr 2024 einzeln mit dem Bundesamt für Energie (BFE) abgerech-

net. Weiteres Vorgehen siehe: CO2 Vollzug Neuwagen | eGovernment UVEK. 
• Eine fällige CO2-Steuer ist vom Kleinimporteur zu entrichten, bevor das importierte Fahrzeug in Verkehr gesetzt werden darf. 

• Sofern die CO2-Steuer entrichtet wurde, wird das Bundesamt für Strassen (ASTRA) darüber informiert und Ihre Fahrzeugimportmeldung wird abgeschlossen. 

 

 

https://www.uvek.egov.swiss/de/co2-vollzug-neuwagen
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3.6.2 Nachweisdokument «ASTRA Bestätigung» 
Sobald der CO2-Vollzug freigegeben wurde, landet Ihr Fahrzeug im Status Abgeschlossen und Sie erhalten folgenden Hinweis im Portal Fahrzeugimport im Abschnitt 

Importmeldung bei der Auswahl Ihrer Importmeldung angezeigt: 

 
Abb. Hinweis – Abgeschlossene Importmeldung inkl. Nachweisdokument «ASTRA Bestätigung» 
 
Nun können Sie Ihr Fahrzeug mit dem vom ASTRA ausgestellten Nachweisdokument beim Strassenverkehrsamt anmelden.  

Ihre zuständige kantonale Zulassungsbehörde finden Sie unter: https://asa.ch/strassenverkehrsaemter/adressen/. 

 

4 Haben Sie noch Fragen zum Fahrzeugimport? 
Bitte kontaktieren Sie uns via Mail: ivitas_support@astra.admin.ch.  

Zur besseren Zuordnung wird die Angabe Ihrer Meldungs-ID (Fahrzeugimportmeldung) empfohlen. 

Bei Fragen zum CO2-Vollzug: co2-auto@bfe.admin.ch. 

 

https://asa.ch/strassenverkehrsaemter/adressen/
mailto:ivitas_support@astra.admin.ch
mailto:co2-auto@bfe.admin.ch
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